
Beschluss
BVerfG, § 1578 Abs. 1 BGB, Art. 2 Abs. 1
GG, Art. 2 Abs. 3 GG
Dreiteilungsmethode beim nachehelichen
Unterhalt verletzt Handlungsfreiheit

Die zur Auslegung des § 1578 Abs. 1 S. 1 BGB ent-
wickelte Rechtsprechung zu den „wandelbaren eheli-
chen Lebensverhältnissen“ unter Anwendung der Be-
rechnungsmethode der sog. Dreiteilung löst sich von dem
Konzept des Gesetzgebers zur Berechnung des nacheheli-
chen Unterhaltes und ersetzt es durch ein eigenes Mo-
dell. Mit diesem Systemwechsel überschreitet sie die
Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung und verletzt
die Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) in Verbin-
dung mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG).
Beschluss des BVerfG vom 25.01.2011, 1 BvR 918/10

Aus den Gründen:
A

I
1) Die Verfassungsbeschwerde betrifft die vom Bun-
desgerichtshof zur Auslegung des § 1578 Abs. 1 Satz
1 BGB entwickelte neue Rechtsprechung zu den
„wandelbaren Lebensverhältnissen“ unter Anwen-
dung der Berechnungsmethode der sogenannten
Dreiteilung zur Feststellung des nachehelichen
Unterhaltsbedarfs.

Das Maß nachehelich zu gewährenden Unter-
halts war in der Vergangenheit wiederholt gesetzli-
chen Änderungen unterworfen. Während zunächst
nach Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs
zum 1. Januar 1900 gemäß § 1578 BGB a.F. nach
der Scheidung standesgemäßer Unterhalt zu gewäh-
ren war, der sich gemäß § 1610 BGB a.F. nach der
Lebensstellung des Bedürftigen richtete, war nach
den Bestimmungen des zum 1. August 1938 in
Kraft tretenden Ehegesetzes nach der Scheidung ei-
ner Ehe der nach den ehelichen Lebensverhältnissen
angemessene Unterhalt geschuldet. Mit dem Ersten
Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts
(1. EheRG) vom 14. Juni 1976 (BGBI I S. 1421)
wurde das nacheheliche Unterhaltsrecht neu geord-
net. Dabei wurde das Maß des nachehelichen Un-
terhalts in § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB geregelt. Es
richtete sich in Anlehnung an die Bestimmungen
des Ehegesetzes – bis heute unverändert – nach den
ehelichen Lebensverhältnissen. Aus den Gesetzge-
bungsmaterialien geht hervor, dass für deren Be-
stimmung grundsätzlich die individuellen Lebens-
verhältnisse der Ehe zum Zeitpunkt der Rechtskraft
der Scheidung maßgeblich sein sollten. Damit woll-
te der Gesetzgeber den Fällen gerecht werden, in de-
nen durch die gemeinsame Leistung der Eheleute
ein höherer sozialer Status erreicht worden war, an
dem beide Eheleute nach der Auflösung ihrer Ehe

einen gleichwertigen Anteil erhalten sollten
(BRDrucks 266/71, S. 79).

Nach dem in § 1569 BGB a.F. normierten
Grundsatz der Eigenverantwortung, der durch das
Prinzip der nachwirkenden ehelichen Mitverantwor-
tung allerdings eingeschränkt wurde, setzte die Ge-
währung nachehelichen Unterhalts zunächst das Be-
stehen bestimmter, gesetzlich umschriebener Bedürf-
nislagen voraus. Sodann war nach § 1581 BGB eine
Prüfung der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflich-
tigen vorgesehen. Für den Fall, dass der Unterhalts-
pflichtige nicht in der Lage war, allen Unterhaltsbe-
rechtigten Unterhalt zu leisten, wurde in
§ 1582 BGB a.F. sowie in § 1609 BGB a.F. geregelt,
dass Unterhaltsansprüche des geschiedenen Ehegat-
ten im selben Rang wie Unterhaltsansprüche min-
derjähriger und ihnen nach § 1603 Abs. 2 Satz 2
BGB a.F. gleichgestellter volljähriger Kinder standen
und den Unterhaltsansprüchen nachfolgender
Ehepartner grundsätzlich vorgingen.

Mit dem am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Ge-
setz zur Änderung des Unterhaltsrechts vom 21. De-
zember 2007 (BGBI S. 3189) hat der Gesetzgeber
das Unterhaltsrecht erneut reformiert und an die ge-
änderten gesellschaftlichen Verhältnisse sowie den
eingetretenen Wertewandel angepasst. Im Geschie-
denenunterhaltsrecht gilt seitdem der Grundsatz der
wirtschaftlichen Eigenverantwortung jedes
Ehegatten verstärkt. § 1569 BGB lautet nun:

Nach der Scheidung obliegt es jedem Ehegatten,
selbst für seinen Unterhalt zu sorgen. Ist er dazu au-
ßerstande, hat er gegen den anderen Ehegatten einen
Anspruch auf Unterhalt nur nach den folgenden
Vorschriften.

§ 1578 BGB, der das Maß des zu gewährenden Un-
terhalts vorgibt, ist unverändert geblieben und hat
nach wie vor folgenden Wortlaut:

(1) Das Maß des Unterhalts bestimmt sich nach den
ehelichen Lebensverhältnissen. Der Unterhalt um-
fasst den gesamten Lebensbedarf. …

Nach § 1578 b BGB kann allerdings der nacheheli-
che Unterhalt unabhängig davon, auf welchen Un-
terhaltstatbestand er sich gründet, herabgesetzt und
zeitlich begrenzt werden. […]

Die Rangfolge mehrerer Unterhaltsberechtiger ist
in § 1609 BGB neu festgelegt worden. Die Vorschrift
bestimmt nun:

Sind mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden und
ist der Unterhaltspflichtige außerstande, allen Un-
terhalt zu gewähren, gilt folgende Rangfolge:
1. minderjährige unverheiratete Kinder und Kinder
im Sinne des § 1603 Abs. 2 Satz 2,
2. Elternteile, die wegen der Betreuung eines Kindes
unterhaltsberechtigt sind oder im Fall der Scheidung
wären, sowie Ehegatten und geschiedene Ehegatten
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bei einer Ehe von langer Dauer; bei der Feststellung
einer Ehe von langer Dauer sind auch Nachteile im
Sinne des § 1578 b Abs. 1 Satz 2 und 3 zu berück-
sichtigen,
3. Ehegatten und geschiedene Ehegatten, die nicht
unter Nummer 2 fallen, …

Ziel der Reform ist neben der Vereinfachung des Un-
terhaltsrechts insbesondere die Stärkung des Kindes-
wohls sowie die wirtschaftliche Entlastung soge-
nannter Zweitfamilien gewesen (DTDrucks
16/1830, S. 1 ff.). Dafür hat der Gesetzgeber die
Schwächung der unterhaltsrechtlichen Position
geschiedener Ehegatten in Kauf genommen.

Der Stärkung des Kindeswohls soll im Mangelfall
die Einräumung des ersten Ranges der Unterhaltsan-
sprüche minderjähriger und ihnen gemäß
§ 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB gleichgestellter Kinder vor
sämtlichen Unterhaltsansprüchen anderer Unter-
haltsberechtigter (§ 1609 Nr. 1 BGB) sowie die Ein-
räumung des zweites Ranges der Unterhaltsansprü-
che Kinder betreuender Elternteile
(§ 1609 Nr. 2 BGB) dienen. Die Änderung der
Rangregelung hat der Gesetzgeber damit begründet,
dass die bestehende Privilegierung des ersten Ehegat-
ten unter dem Aspekt des Kindeswohls nicht zu
rechtfertigen sei. Künftig zähle nicht mehr die zeitli-
che Priorität der Eheschließung, sondern allein die
Schutzbedürftigkeit des jeweiligen Berechtigten; der
geschiedene Ehepartner genieße keinen Vertrauens-
schutz dahin, dass sich der Kreis der unterhaltsbe-
rechtigten Personen nach der Scheidung nicht mehr
erweitere. Künftig solle im Falle der Konkurrenz zwi-
schen mehreren Ehegatten das Gleiche wie bei der
Konkurrenz der Unterhaltsansprüche mehrerer
Kinder geltend, die in diesem Fall eine Schmälerung
des auf sie entfallenden Unterhaltsanteils hinnehmen
müssten (BTDrucks 16/1830, S. 22 ff.).

Der wirtschaftlichen Entlastung sogenannter
Zweitfamilien dient die mit der besseren Ausbil-
dungs– und Arbeitssituation von Frauen begründete
Erhöhung der Anforderungen an die Gewährung
nachehelichen Unterhalts. Hierzu zählen insbeson-
dere die Betonung der Erwerbesobliegenheiten ge-
schiedener Ehegatten in § 1569 BGB sowie die Er-
weiterung der Befristungs– und Begrenzungsmög-
lichkeiten nachehelichen Unterhalts nach
§ 1578 b BGB.

Allerdings hat der Gesetzgeber das Unterhalts-
recht schonend an die veränderten gesellschaftlichen
Bedingungen anpassen wollen. Deshalb hat er neben
der Bestimmung der Leistungsfähigkeit des Unter-
haltspflichtigen gemäß § 1581 BGB die Regelung
des Unterhaltsmaßes nach § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB
ausdrücklich unverändert gelassen (BTDrucks
16/1830, S. 18). Außerdem hat er Ehegatten aus lang

bestehenden Ehen in § 1609 Nr. 2 BGB und in
§ 36 EGZPO einen besonderen Vertrauensschutz
eingeräumt.

2.) Der Bundesgerichtshof hat den Begriff der
ehelichen Lebensverhältnisse seit Inkrafttreten des
geltenden § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB am 1. Juli 1977
in einer Vielzahl von Entscheidungen konkretisiert.
[…] Dabei hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom
6. Februar 2008 auch nach Rechtskraft der Schei-
dung entstehende Unterhaltspflichten gegenüber
Kindern (vgl. BGHZ 175, 182 [195 ff.]) und mit Ur-
teil vom 30. Juli 2008 erstmals auch eine Unterhalts-
pflicht gegenüber einem neuen Ehepartner (vgl.
BGHZ 177, 356 [367 ff.]) in die Bemessung des Be-
darfs des vorangegangenen, geschiedenen Ehegatten
gemäß § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB einbezogen. Dazu
hat er ausgeführt, die Unterhaltsansprüche einander
folgender Ehegatten nach § 1360 a BGB bzw.
§§ 1569 ff. BGB seien einander monetär vergleich-
bar und beeinflussten sich infolge der Wandelbarkeit
der ehelichen Lebensverhältnisse bis hin zur vollstän-
digen Angleichung wechselseitig. Der Grundsatz der
Halbteilung gebiete, dass dem Unterhaltspflichtigen
grundsätzlich derselbe Betrag verbleibe, den er dem
Unterhaltsberechtigten leisten müsse. Folgten zwei
unterhaltsbedürftige Ehegatten einander nach, müs-
se ihm daher ebenso wie bei den beiden Unterhalts-
berechtigten ein Drittel aller verfügbaren Mittel zu-
kommen. Der Unterhaltsbedarf des geschiedenen
Ehegatten sei daher zu ermitteln, indem seine berei-
nigten Einkünfte ebenso wie diejenigen des
Unterhaltspflichtigen und dessen neuen Ehepartners
zusammengefasst und durch drei geteilt würden
(sogenannte Dreiteilungsmethode). […]

II
Die Beschwerdeführerin war von 1978 bis 2002 mit
dem Kläger des Ausgangsverfahrens verheiratet. Die-
ser wurde im Zuge der Scheidung verurteilt, der Be-
schwerdeführerin nachehelichen Aufstockungsun-
terhalt in Höhe von 618,00 Euro monatlich zu zah-
len. Der Kläger des Ausgangsverfahrens ist seit Juni
2008 wieder verheiratet.

1.) Im Ausgangsverfahren ändert das Amtsgericht
mit Urteil vom 25. Juni 2009 die Unterhaltsverpflich-
tung des Klägers gemäß § 323 ZPO dahin ab, dass er
der Beschwerdeführerin nur noch Unterhalt in Höhe
von 488,00 Euro im Monat zahlen müsse. Dabei be-
stimmte das Amtsgericht das Maß des der Beschwer-
deführerin zu gewährenden Unterhalts entsprechend
der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
nach der Dreiteilungsmethode. Es ging vor einem teil-
weise fiktiv angesetzten, bereinigten und prägenden
Einkommen der Beschwerdeführerin in Höhe von
958,00 Euro, einem um berufsbedingte Aufwendun-
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gen und den Erwerbstätigenbonus reduzierten sowie
um Zinseinkünfte erhöhten, prägenden Einkommen
des Klägers in Höhe von 2.934,00 Euro (Steuerklas-
se I) sowie einem Renteneinkommen der nachfolgen-
den Ehefrau des Klägers in Höhe von 530,00 Euro im
Monat aus und kam im Wege der Dreiteilung des Ge-
samtbetrages zu einem Unterhaltsbedarf in Höhe von
jeweils 1.474,00 Euro. Sodann berücksichtigte das
Amtsgericht auf Seiten des Klägers und seiner gegen-
wärtigen Ehefrau Synergieeffekte gemeinsamen Wirt-
schaftens, die es zu einer Reduzierung ihres Unter-
haltsbedarfs um jeweils 5 % und damit zu einer Erhö-
hung des Unterhaltsbedarfs der Beschwerdeführerin
um 10 % veranlassten. Den sich danach ergebenden
Unterhaltsbedarf der Beschwerdeführerin in Höhe
von rund 1.621,00Euro reduzierte es dann um deren
eigene prägende und weitere nicht prägende Einkünf-
te auf den titulierten Betrag. Durch Urteil vom
4. März 2010 hielt das Oberlandesgericht das Urteil
des Amtsgerichts hinsichtlich der
Unterhaltsbemessung mit dem Hinweis aufrecht, es
folge ebenfalls der neuen Bedarfsermittlungsmethode
des Bundesgerichtshofs. […]

B
Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist begründet.
Die angegriffene Entscheidung schränkt die Be-
schwerdeführerin in verfassungswidriger Weise in ih-
rer von Art. 2 Abs. 1 GG geschützten allgemeinen
Handlungsfreiheit ein, indem sie die Grenzen zuläs-
siger Rechtsfortbildung überschreitet und damit das
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) verletzt.

I
1.) Das nacheheliche Unterhaltsrecht und insbesonde-
re die verfahrensgegenständliche Bestimmung des
Maßes nachehelich zu gewährenden Unterhalts nach
§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB bedarf danach einer rechtli-
chen Ausgestaltung, bei der die Handlungsfreiheit so-
wohl des Unterhaltsberechtigten wie auch des Unter-
haltsverpflichteten unter Berücksichtigung des Schut-
zes aus Art. 6 Abs. 1 GG in Ausgleich zu bringen ist.
Art. 6 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 GG
schützt als wertentscheidende Grundsatznorm die Ehe
als Lebensgemeinschaft gleichberechtigter Partner, in
der die Ehegatten ihre persönliche und wirtschaftliche
Lebensführung in gemeinsamer Verantwortung be-
stimmen und bei der die Leistungen, die sie im Rah-
men der von ihnen in gemeinsamer Entscheidung ge-
troffenen Arbeits– und Aufgabenzuweisung jeweils er-
bringen, als gleichwertig anzusehen sind. Aus dieser
Gleichberechtigung folgt, dass beide Ehegatten
grundsätzlich Anspruch auf gleiche Teilhabe am
gemeinsam Erwirtschafteten haben, das ihnen
grundsätzlich zu gleichen Teilen zuzuordnen ist (vgl.
BVerfGE 105, 1 [10 ff.]).

Das Prinzip gleicher Teilhabe gilt nicht nur wäh-
rend des Bestehens der Ehe, sondern entfaltet für den
Fall eines gesetzlich geregelten Unterhaltsanspruchs
seine Wirkung auch nach Trennung und Scheidung,
insbesondere auf die unterhaltsrechtliche Beziehung
der Eheleute untereinander. Bei der Unterhaltsbe-
messung ist das Einkommen, das den Lebensstan-
dard der Ehe geprägt hat, den Ehegatten daher
grundsätzlich hälftig zuzuordnen, unabhängig da-
von, ob es nur von einem oder von beiden Ehegatten
erzielt worden ist (vgl. BVerfGE 63, 88 [109]; 105, 1
[12]). Bei der gesetzlichen Ausgestaltung des nach-
ehelichen Unterhaltsrechts ist zudem zu berücksich-
tigten, dass einander nachfolgende Ehen durch
Art. 6 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG
gleichrangig und gleichwertig geschützt werden (vgl.
BVerfGE 66, 84 [94 f.]; 108 351 [364]). Damit sind
Modifikationen des Grundsatzes gleicher Teilhabe
nicht ausgeschlossen.

2.) Wie das Bundesverfassungsgericht bereits ent-
schieden hat, ist der Gesetzgeber den aus
Art. 6 Abs. 1 GG folgenden Anforderungen bei der
Ausgestaltung des nachehelichen Unterhaltsrechts
gerecht geworden, indem er seit Inkrafttreten des
Ersten Gesetzes zur Reform des Ehe– und Familien-
rechts (1. EheRG) am 1. Juli 1977 die Gewährung
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nachehelichen Unterhalts von der Bedürftigkeit des
unterhaltsberechtigten Ehegatten (§ 1569 BGB) und
der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen
(§ 1581 BGB) abhängig macht und dabei das Maß
des nachehelichen Unterhalts individuell an den ehe-
lichen Lebensverhältnissen der geschiedenen Ehe
ausrichtet (§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB). Dieses Unter-
haltsmaß steht in Einklang mit dem verfassungs-
rechtlichen Gebot gleicher Teilhabe geschiedener
Ehegatten am gemeinsam Erwirtschafteten (vgl.
BVerfGE 105, 1 [12]) sowie der nach der Scheidung
fortwirkenden Verantwortung der Eheleute fürein-
ander (vg. BVerfGE 57, 361 [380]), die dann zum
Tragen kommen, wenn ein geschiedener Ehegatte in
gesetzlich bestimmten Bedarfslagen außerstande ist,
für sich selbst zu sorgen.

Die Ausrichtung des Unterhaltsmaßes am jeweils
in einer Ehe erreichten Lebensstandard unter Be-
rücksichtigung des nach der Ehe von beiden geschie-
denen Ehegatten erzielten oder erzielbaren Einkom-
mens stimmt auch mit der grundsätzlichen Gleich-
wertigkeit und Gleichrangigkeit einander folgender
Ehen überein.

Dass der Gesetzgeber bei Inkrafttreten der Re-
form des Ehe– und Familienrechts 1977 der ge-
schiedenen Ehefrau unterhaltsrechtlich den Vor-
rang vor einer nachfolgenden Ehefrau eingeräumt
hat, war gerechtfertigt durch den Umstand, dass da-
mals Ehen noch überwiegend als sogenannte Haus-
frauenehen geführt wurden und Ehefrauen nach ei-
ner Scheidung deshalb oftmals nicht (mehr) in der
Lage waren, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sor-
gen (vgl. BVerfGE 57, 361 [389]), während sich
eine nachfolgende Ehefrau auf die wirtschaftliche
Last aus der ersten Ehe einrichten konnte (vgl.
BVerfGE 66, 84 [98]; 108, 351 [364 f.]). Aufgrund
der mittlerweile eingetretenen gesellschaftlichen
Entwicklung, die zu anderen Rollenverteilungen in
der Ehe, häufigeren Scheidungen und Wiederver-
heiratungen sowie einer besseren beruflichen Aus-
bildung und erhöhten Erwerbstätigkeit bei Frauen
geführt hat, hat der Gesetzgeber diesen Vorrang der
geschiedenen Ehefrau durch die Neuregelung der
§§ 1569, 1578 b und 1609 BGB abgebaut und
damit der Gleichrangigkeit der Ehen unter den
derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnissen
hinreichend Rechnung getragen. […]

3.) Diese Verfassungsgrundsätze verbieten es dem
Richter allerdings nicht, das Recht fortzuentwickeln.
Angesichts des beschleunigten Wandels der gesell-
schaftlichen Verhältnisse und der begrenzten Reak-
tionsmöglichkeiten des Gesetzgebers sowie der offe-
nen Formulierung zahlreicher Normen gehört die
Anpassung des geltenden Rechts an veränderte Ver-
hältnisse zu den Aufgaben der Dritten Gewalt (vgl.

BVerfGE 49, 3047 [318]; 82, 6 [12]; 96, 375 [394];
122, 248 [267]). Der Aufgabe und Befugnis zur
„schöpferischen Rechtsfindung und Rechtsfortbil-
dung“ sind mit Rücksicht auf den aus Gründen der
Rechtsstaatlichkeit unverzichtbaren Grundsatz der
Gesetzesbindung der Rechtsprechung jedoch Gren-
zen gesetzt (vgl. BVerfGE 34, 269 [288]; 49, 304
[318]; 57, 220 [248]; 74, 129 [152]). Der Richter
darf sich nicht dem vom Gesetzgeber festgelegten
Sinn und Zweck des Gesetzes entziehen. Er muss die
gesetzgeberische Grundentscheidung respektieren
und den Willen des Gesetzgebers unter gewandelten
Bedingungen möglichst zuverlässig zur Geltung
bringen. […]

4.) Diesen Maßstäben hält die der angegriffenen Ent-
scheidung zugrunde liegende Auslegung des
§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht stand. Sie löst sich
von dem Konzept des Gesetzgebers zur Berechnung
nachehelichen Unterhalts und ersetzt es durch ein ei-
genes Modell. Mit diesem Systemwechsel überschrei-
tet sie die Grenzen zulässiger richterlicher
Rechtsfortbildung.

Mit der Einführung des verschuldensunabhängi-
gen Scheidungs- und Scheidungsfolgenrechts durch
das am 1. Juli 1977 in Kraft getretene Erste Gesetz
zur Reform des Ehe- und Familienrechts (1. EheRG)
hat der Gesetzgeber die schon seit Entstehung des
Bürgerlichen Gesetzbuches geltende Differenzierung
zwischen Unterhaltsbedarf des Berechtigten, Lei-
stungsfähigkeit des Verpflichteten und Rang der Un-
terhaltsansprüche in § 1569 ff. BGB näher ausgestal-
tet. Dabei hat er die Unterhaltsbedürftigkeit des Be-
rechtigten in § 1569 BGB a.F., dessen Unterhaltsbe-
darf in § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB, die Leistungsfähig-
keit des Pflichtigen in § 1581 BGB sowie die Rang-
folge der Gewährung von Unterhalt bei Zusammen-
treffen mehrer Unterhaltsberechtigter im Mangelfall
in §§ 1582, 1609 BGB a.F. geregelt.

Die Bestimmung des Unterhaltsbedarfs nach
§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB stellt nach diesem norma-
tiven Konzept den Ausgangspunkt der Unterhaltsbe-
rechnung dar, an dessen Ermittlung sich die Prüfung
der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen so-
wie der Verteilung verfügbarer Geldmittel des Pflich-
tigen im Mangelfall anschließt. Mit der Ausrichtung
des Unterhaltsmaßes an den „ehelichen Lebensver-
hältnissen“ hat der Gesetzgeber auf die individuellen
Einkommensverhältnisse der geschiedenen Ehegat-
ten Bezug genommen, die er zum Zeitpunkt der
Rechtskraft der Scheidung bestimmt wissen will
(BRDrucks 266/71, S. 79). Damit hat der Gesetzge-
ber den Fällen gerecht werden wollen, in denen die
Eheleute in der Ehe durch gemeinsame Leistung ei-
nen höheren sozialen Status erreicht haben, an dem
der unterhaltsberechtigte Ehegatte auch nach der
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Scheidung einen gleichwertigen Anteil erhalten sollte
(BRDrucks 266/71, S. 79). Dem Unterhaltsberech-
tigten sollte also nach der Scheidung der erreichte
Lebensstandard gesichert und insbesondere sein
sozialer Abstieg vermieden werden (vgl. BVerfGE 57,
361 [389]).

An dieser Strukturierung des nachehelichen Un-
terhaltsrechts hat der Gesetzgeber anlässlich der Un-
terhaltsreform von 2007 festgehalten. Nach wie vor
differenziert er bei der Prüfung der Gewährung nach-
ehelichen Unterhalts zwischen der Unterhaltsbedürf-
tigkeit des Berechtigten gemäß § 1569 BGB n.F.,
dessen Unterhaltsbedarf nach § 1578 Abs. 1 Satz 1
BGB, der Leistungsfähigkeit des Pflichtigen nach
§ 1581 BGB sowie der Rangfolge im Mangelfall nach
§ 1609 BGB n.F. Innerhalb dieser unverändert ge-
bliebenen Systematik hat der Gesetzgeber zwar die
Voraussetzungen einer zur Unterhalt berechtigenden
Bedürftigkeit sowie die Herabsetzung und Befri-
stung des Unterhaltsanspruchs neu gestaltet und die
Rangfolge beim Zusammentreffen mehrerer Unter-
haltsansprüche im Mangelfall geändert, jedoch an
der Ausrichtung des Unterhaltsmaßes sowie den
Voraussetzungen der Leistungsfähigkeit des
Unterhaltspflichtigen festgehalten. […]

Die Rechtsprechung zu den „wandelbaren ehelichen
Lebensverhältnissen“ unter Anwendung der Dreitei-
lungsmethode bezieht den Unterhaltsbedarf des
nachfolgenden Ehegatten zudem nur solange in die
Bestimmung des Unterhaltsbedarfs des geschiedenen
Ehegatten mit ein, wie dies zu einer Verkürzung des
Bedarfs des geschiedenen Ehegatten führt. Zwar legt
sie der Bedarfsermittlung das tatsächliche Einkom-
men des Unterhaltspflichtigen unter Einbeziehung
auch von Steuervorteilen zugrunde, die ggf. aus einer
nachfolgenden Eheschließung erwachsen (vgl.
BGHZ 177, 356 [375 ff.]) und rechnet inzwischen
dem nachfolgenden Ehegatten, sofern dieser nicht
erwerbstätig ist und nicht Kinder betreut, fiktiv das-
jenige Einkommen an, welches er im Falle der Schei-
dung seiner eigenen Ehe mit dem Unterhaltspflichti-
gen zu erzielen verpflichtet wäre (vgl. BGHZ 183,
197n [212 ff.]), was rechnerisch dem Bedarf des
geschiedenen Ehegatten zugute kommt.

Wirkt sich die Dreiteilungsmethode aufgrund
dessen oder wegen eines tatsächlich vorhandenen
höheren Erwerbseinkommens des nachfolgenden
Ehegatten allerdings zugunsten des geschiedenen
Ehegatten aus, wird sein Unterhaltsbedarf mittels
der vom Bundesgerichtshof vorgesehenen Kontroll-
rechnung auf den sich nach seinen ehelichen Le-
bensverhältnissen ergebenden Betrag wieder herab-
bemessen (vgl. BGHZ 177, 356 [376 f.]). Konse-
quenz dieser Rechtsprechung ist, dass der geschiede-
ne Ehegatte infolge der neuen Bedarfsermittlungs-

methode regelmäßig weniger, selten dasselbe, nie
aber mehr erhält als im Wege einer nach den eheli-
chen Lebensverhältnissen bestimmten Berechnung.
Umgekehrt verbleibt dem Unterhaltspflichtigen
nach dieser Berechnungsmethode regelmäßig mehr,
selten dasselbe und nie weniger als nach der an den
ehelichen Lebensverhältnissen gemäß
§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB orientierten Berech-
nungsmethode. Gleiches gilt im Verhältnis einander
nachfolgender unterhaltsberechtigter Ehegatten.
Die Dreiteilungsmethode gesteht auch ihnen nur
solange gleiche Anteile am Gesamteinkommen zu,
wie sich dies zulasten des geschiedenen Ehegatten
auswirkt. Umgekehrt ist keine Kontrollberechnung
vorgesehen, mit der sichergestellt wird, dass der
nachfolgende Ehegatte infolge der Dreiteilung und
der Einbeziehung des Einkommens des vorangegan-
genen Ehegatten nicht mehr Unterhaltsbedarf zuge-
standen bekommt, als wenn der Unterhaltspflichti-
ge zuvor nicht bereits verheiratet gewesen wäre.
Zwar mag das nach dem vom Bundesgerichtshof zu-
grunde gelegten Modell stimmig sein, jedoch beruht
dies auf einer grundsätzlich anderen Bewertung und
Zuordnung der verschiedenen Unterhaltsansprüche
als sie die Regelung in ihrem vom Gesetzgeber
zugrunde gelegten Verständnis und der von ihm
getroffenen Unterscheidung zwischen
Unterhaltsbedarf, Leistungsfähigkeit und
Rangfolge im Mangelfall vorsieht.
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Dieses neue Rechtsprechungskonzept der Be-
rechnung des Unterhaltsbedarfs eines geschiedenen
Ehegatten lässt sich mit keiner der anerkannten Aus-
legungsmethoden (vgl. dazu BverfGE 93, 37 [81])
rechtfertigen. Es widerspricht dem Wortlaut des
§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB und seiner systematischen
Einbindung in den Normenkontext sowie seiner
Zwecksetzung und der mit ihr verbundenen
gesetzgeberischen Intention.

Die neue Rechtsprechung läuft dem klaren Wort-
laut des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB zuwider. Dieser
gibt zwar für die Verhältnisse, die bei der Bestim-
mung des Unterhaltsbedarfs maßgeblich sein sollen,
keinen bestimmten Zeitpunkt vor. Doch erklärt er
die „ehelichen Verhältnisse“ zum Maßstab der Be-
darfsbemessung und damit diejenigen, die in der ge-
schiedenen Ehe bestanden haben oder zumindest mit
ihr in Zusammenhang stehen. Für deren Beurteilung
bieten sich – wie vom Gesetzgeber vorgesehen
(BRDrucks 266/71, S. 79) – deshalb zunächst
grundsätzlich die Verhältnisse zum Zeitpunkt der
Rechtskraft der Scheidung an, also zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Ehe endgültig aufgelöst ist (vgl.
BVerfGE 108, 351 [366]). […]

Ein Bezug zu den „ehelichen Lebensverhältnissen
lässt sich jedoch nicht mehr bei Veränderungen her-
stellen, die gerade nicht auf die Ehe zurückzuführen
sind, weil sie nur und erst dadurch eintreten konn-
ten, dass die Ehe geschieden worden ist, wie dies bei
Unterhaltspflichten gegenüber einem neuen Ehegat-
ten, die durch erneute Heirat des Unterhaltspflichti-
gen entstanden sind, der Fall ist. Dabei führt die Be-
darfsermittlung im Wege der Dreiteilung des in den
beiden Unterhaltsverbänden insgesamt erzielten Ein-
kommens zur völligen Loslösung von den „ehelichen
Lebensverhältnissen“, weil hierdurch der Unterhalts-
bedarf des geschiedenen Ehegatten auch noch von
der Einkommenssituation des nachfolgenden Ehe-
gatten abhängt. Es überschreitet die Grenzen des
Wortlauts von § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB, derartige
nacheheliche Änderungen, die nicht ehe–, sondern
scheidungsbedingt sind, also die Auflösung der Ehe
voraussetzen, in die Bestimmung des
Unterhaltsbedarfs eines geschiedenen Ehegatten
einzubeziehen.

Die neue Auslegung des § 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB
lässt sich auch nicht aus dessen systematischer Ein-
bindung in den Normenkontext herleiten. Sie hebt
nicht nur die vom Gesetzgeber vorgesehene Differen-
zierung zwischen Unterhaltsbedarf nach
§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB und Leistungsfähigkeit
nach § 1581 BGB auf, dessen Anwendungsbereich
sie dadurch wesentlich einschränkt, sondern führt
überdies zu einer vom Gesetzgeber an dieser Stelle
nicht vorgesehenen Kürzung bereits des Unterhalts-

bedarfs des unterhaltsberechtigten Ehegatten, dem
die richterliche Prüfung versagt bleibt, ob der Unter-
haltspflichtige aufgrund seiner nach § 15814 BGB zu
beurteilenden gegenwärtigen Verhältnisse, beispiels-
weise infolge nicht prägender nachehelicher
Einkünfte, in der Lage ist, ihm Unterhalt in Höhe des
ermittelten Bedarfs zu gewähren.

Die geänderte Rechtsprechung lässt sich nicht
mit der geänderten Rangfolge nach § 1609 BGB be-
gründen, da der Rang eines Unterhaltsanspruchs erst
dann relevant wird, wenn die Höhe des Anspruchs
gemessen am Unterhaltsbedarf des Unterhaltsbe-
rechtigten und der Leistungsfähigkeit des Unter-
haltspflichtigen schon feststeht und ein Mangelfall
vorliegt. […] Die Höhe schon durch die neue Be-
rechnungsart zu mindern, kann deshalb zu weiteren
Verlusten bei der Realisierung des Anspruchs führen,
die der Gesetzgeber jedoch mit der Änderung der
Rangfolge nicht vorgesehen hat.

Im System des geltenden Unterhaltsrechts wider-
spricht die Auslegung dem Zweck des
§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB, der unverändert dazu
dient, dem unterhaltsberechtigten Ehegatten bei der
Bestimmung seines Bedarfs grundsätzlich gleiche
Teilhabe an dem zum Zeitpunkt der Rechtskraft der
Scheidung gemeinsam erreichten Status zu gewähren
(BRDrucks 266/71, S. 79). Die mit der Kontroll-
rechnung verbundene richterliche Dreiteilungsme-
thode belastet den vorangegangenen Ehegatten im
Verhältnis zu der vom Gesetzgeber vorgesehenen Sys-
tematik einseitig zugunsten des Unterhaltspflichti-
gen und dessen nachfolgenden Ehepartners, indem
sie die Vorteile dieser Berechnungsweise dem Unter-
haltspflichtigen und dem nachfolgenden Ehegatten
zuweist und deren Nachteile alleine dem
geschiedenen Ehegatten aufbürdet.

II
Das angegriffene Urteil ist deshalb aufzuheben und
zur erneuten Entscheidung an das Oberlandesge-
richt zurückzuweisen. Für Unterhaltstitel, die nicht
Gegenstand dieses Verfassungsbeschwerdeverfah-
rens sind, folgt eine auf die Zukunft beschränkte
Rechtsfolgenwirkung auf § 323 Abs. 3 ZPO bzw.
§ 238 Abs. 3 FamFG (vgl. BGHZ 148, 368 [376]).

Sofern der Gesetzgeber die Bestimmung des Un-
terhaltsbedarfs eines geschiedenen Ehegatten nach
§ 1578 Abs. 1 Satz 1 BGB oder die Art der Unter-
haltsberechnung insbesondere bei aufeinanderfol-
genden ehelichen Unterhaltsverbänden einer Ände-
rung unterziehen will, ist es seine Sache, per Gesetz
die Kriterien und Berechnungsweisen dafür
vorzugeben.
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